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1 Widerspruch im Mahnverfahren 

1.1 Widerspruch im Mahnverfahren – nur noch maschinell lesbar einreichen 

Seit dem 1. Januar 2020 müssen Widersprüche in Mahnverfahren von 
Rechtsanwälten und Inkassodienstleistern maschinell lesbar eingereicht werden! 

Daher ist die wichtigste Neuerung im ActionPack das neue ReNoStar-Modul, um 
Widersprüche im Mahnverfahren elektronisch, also maschinell lesbar direkt aus der 
Kanzleisoftware einzureichen.  

Ein Umweg über das Portal des Online Mahnantrags ist dann nicht mehr erforderlich. 
Er ist aber in Notfällen nach wie vor möglich. 

Systemvoraussetzungen: 

 Die ReNoStar-Schnittstelle zum Online Mahnverfahren muss lizenziert und 
eingerichtet sein 

 Als Versandkomponente für das neue Modul ist eine lizenzierte und eingerichtete 
beA-Schnittstelle (oder: Governikus Communicator) auf Ihren Systemen 
erforderlich 

Nur wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, ist ein automatischer Versand aus der 
Kanzleisoftware möglich. 
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1.2 Anleitung zur Erstellung von Widersprüchen gegen Mahnbescheide 

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie für Ihre Mandanten Widersprüche gegen 
Mahnbescheide erstellen müssen. 

1.2.1 Mandant ist in diesem Fall der Antragsgegner („Beklagter“).  

Daher muss dies auch in den Stammdaten so hinterlegt werden (Aktenverwaltung): 
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1.2.2 Nächster Schritt: Aufruf des neuen Moduls „Widerspruch MB“ 

Über das Hauptmenü im Bereich Mahnwesen/Automatisiertes Mahnverfahren wird 
der Widerspruch MB aufgerufen: 

 

1.2.3 Neuer Standardtext  

Der neue Standardtext bereitet die entsprechende EDA-Datei vor.  

Auch hier gilt zu beachten, dass der Mandant Antragsgegner ist! 
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1.2.4 Bearbeitungsmaske 

Hier werden die maßgeblichen Geschäftszeichen eingetragen. 

 

 

1.2.5 Abweichende Anschrift des Antragsgegners 

Bei abweichender Adresse wird die Adresse des Antragsgegners (=Mandant!) 
eingeblendet.  

Ob die Adresse abweichend ist, muss der Anwalt aktiv selbst bestimmen (durch Klick 
auf „Adresse Antragsgegner“). Adresse wird automatisch aus Stammdaten 
eingeblendet. 

 

 

1.2.6 Erfassung des gesetzlichen Vertreters 

Für die Erfassung des gesetzlichen Vertreters gilt dies (s. 1.2.5) analog. 
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1.2.7 Teilwiderspruch 

Wurde unter 1.2.4 ein Teilwiderspruch aktiviert,  

 

 

erscheint beim Speichern eine weitere Eingabemaske: 

Hier wählen Sie den Umfang bzgl. des Teilwiderspruchs aus.  

 

 

1.2.8 Speichern und Drucken 

Soll nach der Erfassung ein formloser Ausdruck erstellt werden, so ist dies nach dem 
Speichern über folgende Funktion möglich: 
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1.2.9 Automatische Überführung in die E-Akte 

Nach dem Speichern des Widerspruchs erscheint ein entsprechender Eintrag in der 
E-Akte: 

 

1.2.10 Erstellung und Versand des Widerspruchs 

Erstellung und Versand der EDA-Datei erfolgen über Mahnwesen/Automatisiertes 
Verfahren/EDA-Daten: 
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Nun wird die entsprechende EDA-Datei erzeugt und über das beA versandt: 
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Danach öffnet sich die beA-Versandkomponente: 

 

 

Die EDA-Datei wird automatisch an die beA-Nachricht angehängt und kann über 
„Senden“ versandt werden: 
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2 Elster 

Das Elster Modul wurde an die aktuellen Anforderungen des Finanzamts angepasst. 

Vor der Erstellung der Umsatzsteuervoranmenldung ist darauf zu achten, dass die 
Adressangaben des Steuerpflichtigen (=Kanzlei), also Straße, PLZ, Ort ab 2020 
Pflichtangaben sind. 

Wichtiger Hinweis:  

Dementsprechend müssen sie unter den Kanzleiparameter erfasst werden!!! 

 

 

3 Für das Notariat: Update der Veräußerungsanzeige 

Notare und Anwaltsnotare, die Kanzleisoftware von ReNoStar einsetzen, erhalten mit 
dem ActionPack automatisch eine Anpassung an die von der BNotK geforderten 
veränderten Veräußerungsanzeigen. 

Hintergrundinformation:  

Für die Berechnung der Grunderwerbssteuer müssen seit dem 1. Januar 2019 alle 
Veräußerungen von Gerichten, Notaren und Behörden bundeseinheitlich an die 
Finanzämter gemeldet werden. § 22a GrEStG. 

 

 

 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/grestg_1983/__22a.html
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4 Düsseldorfer Tabelle 

Düsseldorfer Tabelle 2020 – Mit dem Update erhalten Sie automatisch die neue 
Düsseldorfer Tabelle, Stand: 01.01.2020. Sie wurde in die ReNoStar Software 
zusätzlich integriert für Ihre Fälle rund um die Unterhaltsberechnung. Für laufende 
Verfahren sind die vorigen Versionen der Düsseldorfer Tabelle ebenfalls noch 
abrufbar. 

 

 

5 Lieferung des ActionPacks 

Alle weiteren Informationen zu Download und Installation des ActionPacks finden Sie 
unter https://reno-line.de/lieferwege-und-liefertermin/  

 
 
 

 

https://reno-line.de/lieferwege-und-liefertermin/

